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BERATUNGSERGEBNISSE 
Absender: Generalsekretariat des Rates 
Empfänger: Delegationen 
Nr. Vordok.: CM 5106/16 
Betr.: Beschluss des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 

Union – des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika 
und der Europäischen Union über den Schutz personenbezogener Daten 
bei der Verhütung, Untersuchung, Aufdeckung und Verfolgung von 
Straftaten 
– Annahme des Beschlusses des Rates über den Abschluss des 
Abkommens im Wege des schriftlichen Verfahrens   

Der Rat hat am 2. Dezember 2016 den oben genannten Beschluss1 im schriftlichen Verfahren 

angenommen. Alle Delegationen haben der Anwendung des schriftlichen Verfahrens zur Annahme 

dieses Beschlusses zugestimmt. Alle Delegationen mit Ausnahme der österreichischen Delegation, 

die sich der Stimme enthielt, haben der Annahme des Beschlusses zugestimmt. 

Die abgegebenen Erklärungen sind in der Anlage enthalten. 

 

                                                 
1 Dok. 8523/16 + COR 1 (bg) 

126506/EU XXV. GP
Eingelangt am 12/12/16

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=126506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15317/16;Nr:15317;Year:16&comp=15317%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=126506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:15317/16;Nr:15317;Year:16&comp=15317%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=126506&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:JAI%201064;Code:JAI;Nr:1064&comp=JAI%7C1064%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=126506&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:USA%2065;Code:USA;Nr:65&comp=USA%7C65%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=126506&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:DATAPROTECT%20107;Code:DATAPROTECT;Nr:107&comp=DATAPROTECT%7C107%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=126506&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:RELEX%201048;Code:RELEX;Nr:1048&comp=RELEX%7C1048%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=126506&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0126;Code:NLE&comp=0126%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=126506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:CM%205106/16;Code:CM;Nr:5106;Year:16&comp=5106%7C2016%7CCM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=126506&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8523/16;Nr:8523;Year:16&comp=8523%7C2016%7C


 

 

15317/16   har/DS/pag 2 
 DGD 2C  DE 
 

ANLAGE 

Erklärung der Kommission 
 
Die Kommission weist darauf hin, dass das Rahmenabkommen keine Rechtsgrundlage für die 
Übermittlung personenbezogener Daten zwischen der EU und den USA zum Zwecke der Verhütung, 
Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten einschließlich Terrorismus darstellt (siehe 
Artikel 1 Absatz 3 des Abkommens). Vielmehr sollen mit dem Abkommen in Verbindung mit der 
jeweiligen Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung und gemäß den Bedingungen des Artikels 5 
des Abkommens geeignete Rechtsschutzgarantien für die Datenübermittlung im Sinne von Artikel 
37 Absatz 1 der Richtlinie 2016/680 geschaffen werden. Das Abkommen ist mithin keinesfalls eine 
Generalvollmacht für Datentransfers. Die den nationalen Datenschutzbehörden vom Unionsrecht 
übertragenen Befugnisse zur Kontrolle internationaler Datenübermittlungen werden, soweit diese 
in den Anwendungsbereich des Abkommens fallen, durch Letzteres in keiner Weise berührt. 
 
Die Kommission stellt fest, dass Artikel 19 Absatz 1 des Rahmenabkommens EU-Bürgern die 
Möglichkeit gibt, ihre Rechte vor Gericht geltend zu machen. Damit ist eine vom Europäischen 
Parlament in der Entschließung vom 12. März 2014 (2013/2188(INI)) formulierte Forderung 
erfüllt, nämlich "effiziente (...) und gerichtliche Rechtsbehelfe für EU-Bürger in den Vereinigten 
Staaten" vorzusehen, und "EU-Bürgern die gleichen Rechte wie US-Bürgern [einzuräumen]". In 
diesem Zusammenhang hat der Kongress der Vereinigten Staaten bereits den "Judicial Redress 
Act" verabschiedet, der eine wichtige Komponente bei der Umsetzung des Abkommens darstellt.  
Die Kommission geht aufgrund der in den Verhandlungen ihr gegenüber gemachten Zusagen fest 
davon aus, dass die EU im Sinne des US-Gesetzes als "covered country" und alle US-Behörden, die 
in den Anwendungsbereich des Abkommens fallende Daten verarbeiten, als "designated federal 
agency or component" benannt werden und das Gesetz für alle unter das Abkommen fallende 
Datenübermittlungen gilt. Die Kommission bestätigt, dass hierunter auch das Abkommen zwischen 
der EU und den USA über Fluggastdatensätze (PNR) sowie das Abkommen über die Verarbeitung 
von Zahlungsverkehrsdaten und deren Übermittlung aus der EU an die USA für die Zwecke des 
Programms zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus (TFTP) fallen (vgl. Artikel 3 Absatz 
1 in Verbindung mit dem vierten Absatz der Präambel des Abkommens) und dass die jeweiligen 
Datensätze von dem im "Judicial Redress Act" zugesicherten Recht auf gerichtliche Nachprüfung 
nicht ausgenommen werden können. Die Kommission ist der Auffassung, dass nur so die 
vollständige Umsetzung von Artikel 19 Absatz 1 des Abkommens nach Maßgabe des Artikels 5 
Absätze 2 und 3 des Abkommens gewährleistet ist.
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Die Kommission ist der Auffassung, dass Artikel 19 Absatz 1 eine Kernbestimmung des 

Rahmenabkommens ist und daher uneingeschränkt umgesetzt werden muss, insbesondere was die 

erforderlichen Benennungen anbelangt. Wie in Artikel 23 Absatz 1 des Abkommens vorgesehen, 

wird die Kommission außerdem im Zuge der gemeinsamen Überprüfung ihr Augenmerk besonders 

auf die Umsetzung von Artikel 19 des Abkommens über die gerichtliche Nachprüfung legen. 

 

Die zusätzlichen Rechte auf gerichtliche Nachprüfung gemäß Artikel 19 Absatz 1 des Abkommens 

gelten zwar nicht für Drittstaatsangehörige, berühren jedoch nicht andere nach US-

amerikanischem Recht für jedermann unabhängig von Wohnort oder Nationalität bestehenden 

Möglichkeiten, sich rechtliches Gehör zu verschaffen, wie z. B. im Rahmen des "Administrative 

Procedure Act", des "Electronic Communications Privacy Act" oder des "Freedom of Information 

Act" (vgl. Artikel 19 Absatz 3 des Abkommens). 
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Erklärung des Vereinigten Königreichs 

 

"Das Vereinigte Königreich begrüßt dieses Abkommen. Es weist darauf hin, dass in 

Erwägungsgrund 4 des Ratsbeschlusses die Anwendung von Artikel 6a des dem EUV und dem 

AEUV beigefügten Protokolls (Nr. 21) über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 

hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts niedergelegt ist. 

 

Das Vereinigte Königreich stellt fest, dass Artikel 6a des Protokolls Nr. 21 bedeutet, dass die 

Vorschriften des Abkommens für das Vereinigte Königreich im Hinblick auf alle bilaterale 

Abkommen, die das Vereinigte Königreich als eigenständiger Vertragspartner geschlossen hat oder 

schließt, nicht bindend sind. 

 

Das Vereinigte Königreich behält sich seine Position zu der Frage vor, ob die Union im Bereich 

des Datenschutzes Zuständigkeit für den Abschluss weiterer Abkommen mit Drittländern besitzt, die 

in ihren Anwendungsbereich Abkommen einbeziehen, die zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und 

Drittländern geschlossen wurden." 
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